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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

hier: Antrag vom 11.03.2020;

Handbuch Hochlaufkonzept

Nürnberg, 06.04.2020

Seitelvon3

hinsichtlich Ihres o. g. Antrags ergeht folgende Entscheidung:

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.

Begründung:

Mit E-Mail vom 11.03.2020 haben Sie die Übersendung des „Handbuch

Hochlaufkonzept“ beantragt.

II.

Das „Handbuch Hochlaufkonzept“ kann nicht zugänglich gemacht werden,

da insoweit bereits $ 3 Nr. 2 IFG einer Herausgabeentgegensteht.

Verkehrsanbindung U-Bahn: U 1 bis Frankenstraße; Bus: Linien 45 und 65 bis Hiroshimaplatz; Tram: Linie 7 bis Tristanstraße

Bankverbindung Kontoinhaber: Bundeskasse Halle/Saale, Dienstsitz Weiden/Opf; IBAN: DEO8 7500 0000 0075 0010 07;

Kreditinstitut: Deutsche Bundesbank, Filiale München; BIC (SWIFT-Code): MARKDEF 1750
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Gem.$3 Nr.2 FG besteht ein Anspruchauf Informationszugangnicht, wenn

das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden

kann. Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit erstreckt sich nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch auf die Funktionsfä-
higkeit unddie effektive Aufgabenerledigungstaatlicher Einrichtungen(vgl.

BVerwG, Urteil vom 20.10.2016 - 7 C 20/15 - Rn. 13). Dabei geht es um die

Erfüllungdereinerstaatlichen Einrichtung jeweils zugewiesenen Aufgaben,

die ihrerseits von geordneten verwaltungsinternen Abläufen abhängt.

Eine Gefährdungder öffentlichen Sicherheit liegt u. a. dann vor, wenn auf-

grund einer auf konkreten Tatsachen beruhenden prognostischen Bewer-

tung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Be-

kanntwerden der Information das vorgenannte Schutzgut beeinträchtigt.

Nach der Rechtsprechung genügtfür die Annahmeeiner Gefahr bereits, dass

die Aufgabenerfüllung des Bundesamts zumindest erschwert und der im

Asylverfahren zu betreibende Aufwand erhöht und damit die Dauer der
Asylverfahren verlängert werden kann(vgl. etwa BayVGH,Urt. v. 22.10.2015

-5 BV 14.1805 - Rn.61 m. W.N.).

Für den Krisenfall enthält das von Ihnen begehrte „Handbuch“ unter ande-

rem Informationen über die Bündelungfachlicher Kompetenzenaller betei-

ligten Behörden undStellen bei der Durchführung von Asylverfahren und

der Bekämpfungderillegalen Migration im Krisenfall. Die unbefugte Kennt-

nis der von Ihnen begehrten Information begründet die konkrete Gefahr,

dass die für den Krisenfall angedachten Maßnahmenundfestgelegten Kom-

munikationswege durch externe Einflussnahmebeeinträchtigt werden. Dies
kann die Aufgabenerfüllung des Bundesamtes im Asylverfahren nicht nur

unerheblich erschweren, da der störungsfreie Verwaltungsablauf gerade im

Krisenfall unerlässlichist.

Insoweit war Ihr Antrag bereits aus diesem Grunde abzulehnen.

2.

Ferner unterfallen, die von Ihnen begehrten Informationen dem Ausschluss-

grund nach $3 Nr. 4IFG. Nach $3 Nr. 4 IFG bestehtein AnspruchaufInfor-

mationszugangnicht, wenn die Informationeiner durch Rechtsvorschrift o-

der durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und orga-

nisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- o-

der Vertraulichkeitspflicht unterliegt.

Dieser Ausnahmetatbestandliegt vor, da die von Ihnen begehrten Informa-

tionen gemäß der Verschlusssachenanweisung als geheimhaltungsbedürf-

tige Tatsachen und Erkenntnisse eingestuft wurden. Die Informationen dür-

fen damit nur Personen zugänglich gemacht werden, die aufgrund ihrer
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Dienstpflichten von diesen Kenntnis haben müssen. Die Einstufungals Ver-

schlusssache wurde aus Anlass Ihres Antrages nochmals überprüft und -

nach Maßgabe der AusführungenunterII. 1 - im Ergebnis unverändertauf-

rechterhalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruchist in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabedes Bescheides beim Bundesamtfür

Migration und Flüchtlinge - Referat 13B -, 90343 Nürnberg, zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen

 


